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Antwort bitte unter Anfiihrung der GZ an die Abteilungsmail

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Universitatsgesetz 2002 - UG geandert
wird (kapazitatsorientierte, studierendenbezogene Universitatsfinanzierung) -
Stellungnahme

Das Bundeskanzleramt — Sektion Il — nimmt zu dem gegenstandlichen Entwurf wie folgt
Stellung:

Stellungnahme der ressortibergreifenden Wirkungscontrollingstelle als Teil der

Gesamtbegutachtung der Sektion lll im Bundeskanzleramt

Mit dieser Stellungnahme wird dem haushaltsleitenden Organ das Ergebnis der Prifung
gemald § 10a Abs. 3 WFA-Grundsatz-Verordnung (WFA-GV; BGBI. Il Nr. 489/2012, in
der Fassung BGBI. Il Nr. 67/2015) mitgeteilt.

Gepruft wurde, ob das gegenstandliche Vorhaben
1. keine wesentlichen Auswirkungen in den Wirkungsdimensionen gemal} § 6

Abs. 1 mit sich bringt und
2. in keinem direkten substantiellen inhaltlichen Zusammenhang mit Angaben zur

Wirkungsorientierung (MalRnahmen auf Globalbudgetebene gemal § 23 Abs. 2
BHG 2013) des Bezug habenden Bundesfinanzgesetzes steht.

Hinsichtlich des Punktes 2 darf mitgeteilt werden, dass das Vorhaben in einem direkten
substantiellen inhaltlichen Zusammenhang mit der Globalbudgetmallnahme 31.02.2
~Weiterentwicklung und Umsetzung einer umfassenden Hochschulplanung und

Begleitung der Umsetzung von Leistungsvereinbarungen mit den Universitaten® steht.
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Grund dafir ist, dass mit dem gegenstandlichen Gesetzesvorhaben nicht nur die
Universitatsfinanzierung grundlegend verandert wird, sondern daruber hinaus auch das

System der Zugangsregelungen eine Adaptierung erfahrt.

Gemal §10a Abs. 6 WFA-GV verpflichtet die gegenstandliche Stellungnahme das
haushaltsleitende Organ zur Ausarbeitung einer wirkungsorientierten
Folgenabschatzung gemal} § 5 Abs. 2 WFA-GV.

Bitte Ubermitteln Sie diese vor Eintritt in das nachste Verfahrensstadium (z.B.

Einbringung in den Ministerrat) an das Postfach WFA@bka.gv.at.

Bei Fragen zum Priifergebnis wenden Sie sich bitte direkt an die Mitarbeiterinnen
der ressortiibergreifenden Wirkungscontrollingstelle. Das Sekretariat ist unter der
Telefonnummer 01 53 115 207333 erreichbar.

Unter einem ergeht die Stellungnahme an das Prasidium des Nationalrates.

5. September 2017
FuUr den Bundeskanzler:

STEINER
Elektronisch gefertigt
e Unterzeichner serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
] T
¥k *‘%ﬁ Datum/Zeit 2017-09-06T15:32:00+02:00
€ -
o % Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen

e : Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Prifinformation Informationen zur Prifung des Ausdrucks finden Sie unter:
BUNDESKANZLERAMT https://iwww.bka.gv.at/verifizierung

AMTSSIGNATUR Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

www.parlament.gv.at


mailto:WFA@bka.gv.at

		2017-09-06T15:32:00+0200
	serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




